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Claudia und Titus einen ſolch bedingten Abſchluß zu ermuten, 0 müßte
nan darüber ſich Klarheit verſchaffen Doch nach ſicher
erbrachtem Beweiſ kann daraufhin die Ehe für ungültig rklärt werden.

Anders ieg die Sache, eS ſich um einen Eheabſchluß
nach dem April handelt. On dem Tage gilt eine Ehe,
wie die der Claudia mit Titus, nicht nehr als Miſchehe ondern
als Ehe zwiſchen Katholiken. In dem Dekret 57  Ne temere““ heißt
1 deutlich: „Statutis supérius Egibus tenentur Ohn6ES IN Cathohea
Feclesia baptizati 166 a5 Gadem postea defecerint
Uebrigens iſt dies nicht einzig durchſchlagend für die Beurteilung
der in Re ſtehenden Ehe Selbſt venn ſie noch als Miſchehe gälte,
— käme jene andere Beſtimmung in Anwendung, daß die Vorſchriften
des Dekrets 55 tomere““ für die Katholiken bindend ſeien, auch
wenn — te mit Nichtkatholiken eine Ehe eingehen wollen: hievon
machen nur die Miſchehen der Deutſchen im Deutſchen Reiche Unter
deſſen eine Ausnahme.

In allen Fällen alſo konnte Claudia nach dem Pri 1908
eine gültige Ehe nur leßen vor dem katholiſchen Pfarrer des
—  Ttes und eine 0 Zivilehe müßte ohne jede weitere Unterſuchung
als vor ott und dem ewiſſen ungültig erklärt werden. Alsdann
ſtände alſo einer neuen Ehe der Claudia nichts im Wege * wäre
ogar durchgehends Pflicht des Pfarrers, auf baldige Erledigung
aller etwa noch 3u beobachtenden Formalitäten hinzuarbeiten und
der beabſichtigten Ehe u 3u verhelfen.

Valkenburg (Ho lland). Aug.
II at das Ir Bücherverbot eute no

Bedeutung?) Die von Münſter ausgegangene Bewegung gegen
die kirchliche Indexgef etzgebung ſich Vor allem darauf, daß da  U
Gebot vielen doch nicht beobachtet werde, und ern Geſetz aufrecht
erhalten, welches die Untergebenen nicht erfüllen, bringe der geſetz⸗
gebenden Autorität mehr Schaden als Nutzen, mů  — alſo eheſtens
aufgehoben, mindeſten beſchränkt werden. in vielen Fällen,
wendet nan weiter ein, ſei gerade die Verſetzung eines Buches auf
den Index für gewiſſe Kreiſe eine ganz ausgezeichnete Empfehlung
des Buches das Qus Haß gegen die Kirche, QAus vorwitziger Neu—
glerde von vielen gekauft und geleſen werde, welche ſich ſonſt
olche Bücher nicht kümmern. 6 Verbot des Buches trage erſt
recht Zur Verbreitung des I  8 bei Es ieg 10 dieſen Einwänden
en Körnchen Wahrheit zugrunde; trotzdem aber behält das kirchliche
Bücherverbot auch heute noch ſeine Bedeutun

und iſt * gewiß, daß eine große Anzahl von ⸗Katholiken
die Entſcheidungen de oberſten kirchlichen Behörden nit Ehrfurcht
entgegennimmt und befolgt und dadurch vor vielen Gefahren fUr
ihre Glaubensfeſtigkeit und Glaubensfreudigkeit, Pie für ihre itt  2
lichkeit bewahrt wird Für alle aber wird Urd das Verbot eine
Warnungstafel aufgeſtellt, welche vor den efahren warnt, und das
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iſt ſelbſt für diejenigen, welche ſich üÜber das Gebot erhaben wähnen
oder ich QAus ernſten Gründen für entſchuldigt halten, ern nicht 5  U Uunter  —

N ſei (8 Qus N  (0 oderſchätzender Vorteil. Es iſt immer gut, venn
aus Leichtſinn auf einem gefährlichen Wege geht, 3u wiſſen, daß man

nan auch Buchvor gewiſſeN Gefahren hüten müſſe O wir
mit größerer Vorſicht leſen, wen! nan weiß, daß eS verboten Iſt

Viele Schriftſteller werden ich eine größere Zurückhaltung In
der Aufſtellung gewagter Meinungen auferlegen, Aus Furcht ihr
Buch möge dem N  255  ndex verfallen. Es bleibt immer eine unangenehm

Schrift, ven ſie verboten wird.empfundene Kennzeichnung einer
ſich ſeinerzeit Kraus gegeben hat, umWir wiſſen, welche Mühe

ſeine Kirchengeſchichte vor dieſem Schickſal 3u bewahren. Ebenſo iſt
68 bekannt, daß Schell eineswegs, wie ſeine „ſogenannten Freunde
glauben machen vollten, — pielend die Hinderniſſe überwunden“ hat,
welche die Indicierung Deiner Werke ihm bereitete; — ondern daß 7⁰

ihm mit vollem Rechte were Sorgen und Kämpfe verurſachte, und
daß CL hoffte un wohl auch ſtrebte, eine Aufhebung de betreffenden

das nicht, adeln, ſondernDekretes 3u erreichen. Wir
anzuerkennen, daß auch dieſe hochgelehrten änner die Bedeutung
de  S Verbotes erkannten. Beide Männer haben mit Rückſicht auf das
Urteil der kirchlichen Autorität größere Vorſicht obwalten aſſen (6
werden gewiß auch viele andere Schriftſteller vorſichtiger und e⸗
mäßigter In ihren Aufſtellungen ———4— ein, al wenn ihnen eine ſolche
Gefahr nicht drohte verrät doch immer hochmütige Beſchränktheit

inn, eine Verurteilung direkt herauszufordern.oder unkirchlichen V

ꝗ

erbot eines Buches nicht bloß der geiſtige,Da durch das
ſondern ielfach auch der materielle Erfolg eines Buches beeinträchtigt
wird, weil weniger Bücher verkauft werden, ſo ann für den V  2
ſaß EL und Verleger des Buches der entgehende Gewinn und der

erwachſende Schaden eine Mahnung ſein, er, welche gar 3u ſehr
Glaubens und Sittenlehre verſtoßen, 5 ſchreiben nd 3u

Geldpunkt wird dann maßgebend ſelbſt N ſolchenverlegen, und der
ſonſtRreiſen, welche auf die Autorität und Geſetzgebung der Kirche

wenig achten
Durch ihr Bücherverbot gibt aber weiterhin die Kirche ihre

Anſchauung und ihr Urteil über gewiſſe Fragen der aubens— und
Sittenlehre kund und leitet 0 ihre Kinder auf dem rechten Wege,
auch ehe ſie eine feierliche Lehrentſcheidung gibt. Man ann ver

nünftigerweiſ nicht fordern, daß bei jeder auftauchenden Frage
das kirchliche Lehramt ſofort eine endgültige Löſung gebe Nicht jeder
Profeſſor oder Schriftſteller, der ſich etwas weit vorwagt, darf
den Anſpruch erheben, daß der Papſt ogleich eine Kathedral⸗
entſcheidung über den aufgeworfenen Lehrſatz erlaſſe. Das widerſpricht

und gar der Art wie Rom Iun ſolchen Fragen vorzugehen
pflegt. Dah laſſen ſolche Entſcheidungen der maßgebenden kirch⸗
lichen BehörC die allgemeine kirchliche Anſchauung und Auffaſſung
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einer Frage erkennen und zeigen, nach welcher Seite die kirch
liche Autorität weiſt, und das hat für die Entwicklung der irch
lichen ehre und des kirchlichen Lehens eine ausnehmende Bedeutung.

Auch die Pflicht, gewiſſe Arten von Büchern vor ihrer Ver—
öffentlichung der kirchlichen Prüfung und Approbation 3u Unter  2
werfen, hat eher Berechtigung, bſchon vielleicht hie und da wenn
ſie nicht QWii rechten Geiſte geübt wird, manche Schwierigkeiten ent
ſtehen önnen. Es können adurch viele eéfahren im vorhinein von
den Gläubigen abgewendet werden. Schon die Rückſicht auf die ein⸗
zuholende Approbation wird manchen Verfaſſer abhalten, gar zu frei
und zügellos 3u ſchreiben und offen gefährliche Lehren vorzutragen.
Die Kirche hat da auch ein n der and, durch ein recht
zeitiges Gebot unreifes und lächerliches Machwerk 3u unterdrücken,
welches ſie nicht blo dem Haſſe ſondern auch dem Spotte ihrer
Feinde auszuſetzen geeignet iſt Man dürfte manchmal eher wünſchen,
daß Iun letzterer Beziehung größere Strenge obwalte un bezug auf
Andachts⸗, Erbauungsbücher U. Nach all dieſen Beziehungen hat
alſo die kir Büchergeſetzgebung auch heute noch ihre vo
Berechtigung; und wenn einerſeits die Leichtigkeit betrachtet,
mit welcher die Erlaubnis verbotene Bücher Iu leſen erhalten
kann, anderſeits 1e wieviel Spielraum oft die Approbation den
Geiſtern läßt, E iſt keine Gefahr daß Qus der Indexgeſetzgebung
die katholiſche Wiſſenſchaft einen Schaden erleidet

Mißgriffe in der Durchführung nach der einen oder anderen
Seite  I hin ſind natürlich auch hier, Vie bei Allen menſchlichen Ein⸗
richtungen nicht ausgeſchloſſen, heben aber den Wert der Einrichtung
ſelbſt nicht auf Vgl Vermeéeersch, e prohib 61 DSUTLA 1517 6d
3⁴ 0—12. bEe  2 — III 83 340

Vielleicht iſt * gut, auch noch einige Einwendungen 3u hören,
welche bei der verfloſſenen Indexbewegun ewagt hat Mitten
im Kampfe lege man den Kämpfern ein geiſtiges Faſten auf, weil
man ihnen das Studium der Schriften großer katholiſcher Gelehrten
verbiete. unächſt eine Gegenfrage: V  Vie würde denn eine
Heeresverwaltung nennen, die mitten IM Feldzug den Soldaten
Nahrungsmittel liefern würde, welche ſehr ſchädliche Beſtandteile
enthalten, ja ogar nach und nach den ganzen Organismus zerſtören
können? Anderſeits iſt denn Unſere katholiſche Literatur E arn Aan

gediegenen Werken, daß Unſere Laien Uum dieſe handelt CS ſich
vorzüglich gerade nach den wenigen verbotenen üchern greifen
müſſen? nd dann, wie leicht iſt 68 doch, Erlaubnis zur Lektüre
ſolcher Bücher 5  U bekommen, venn man deren bedarf? M  can hat
auch eingewendet, der Laie viſſe auch nicht, welche Bücher auf dem
Index ſtehen Man brauche ſich auch nicht darum 3u kümmern.
Was man lAus den Zeitungen erfahre, ſei nicht maßgebend u. f
Gewiß, enn jemand nicht weiß, ob ein Buch, ſei * Urch die
allgemeinen Regeln oder durch ein heſonderes Geſetz verboten iſt,



ſündigt ö nicht Wenn CT aber ernſten Grund 3u zweifeln hat, hat
0 die Pflicht ſich zu erkundigen, und die Zeitungen dies berichten,
0 iſt das doch ein Grund, mindeſtens zu zweifeln, die Ei
kundigung iſt aber für den Geiſtlichen ſehr l und auch für den
katholiſchen Laien, ſei S durch den Beichtvater oder den Seelſorger
oder einen ſonſt befreundeten Geiſtlichen nicht er Nan hat
auch gemeint, ſchließlich obmme doch alles auf das Gewiſſen an,
weil die kirchliche Behörde, welche die Vollmacht gebe, chlechte
Bücher 3u leſen, ſchließlich Aus äußeren Gründen urteile, den
Seelenzuſtand des Betreffenden nicht beurteilen könne. Gewiß iſt
jeder zuletzt auf ſein eigenes Gewiſſen angewieſen und auch die
erlangte Erlaubnis berechtigt niemand, Bücher zu leſen, venn
ELr für Glaube oder Sittlichkeit Schaden befürchtet. n ſpPbpenn Iu
einem dringenden die Erlaubnis ni eingeholt werden kann,
enügt der Gewiſſensausſpruch für die präſumierte Erlaubnis Aber
doch iſt 7 die erſte Pflicht ſich mit dem Gebote abzufinden, und
der ſittliche Ernſt, der ſich darin offenbart, daß man ſich dem Ge⸗
bote unterwirft, beſagt auch einen größeren Ernſt bei der Lektüre,
welcher der Gefahr mehr vorbeugt.

Wür burg rof Dr. Goepfert.
III (Reſtitutionspflicht von eite ein ſt

boten.) Delphina klagt ſich n einer Beichte an, daß ſie ich oft
als Unredlichkeiten habe zuſchulden kommen aſſen Als ſie nämlich
noch bei einer Herrſchaft als Köchin bedienſtet war, habe ſie von dieſer
den Auftrag erhalten, gewiſſe Einkäufe In einer beſtimmten Viktualien—
handlung zu machen. Oite habe die getan, jedoch einen gewiſſen
Gegenſtand habe ſie Ohne Vorwiſſen ihrer errſcha ſtet

8 In einer
anderen Warenhandlung gekauft, weil ſie erfahren habe, daß nan

denſelben dort etwas illiger bekomme. O habe ſie C jede Woche
gehalten und ſich das, was ſie die Ware billiger erſtanden ,
jedesmal zurückbehalten. Site habe ſich nämlich gedacht, der Herrſchaft
werde S doch ziemlich gleichgültig ſein, 0b ſie dieſen Gegenſtand hier
oder dort einkaufe und venn ſie ſich bei dieſer Gelegenheit ein bißchen
etwas „herausſchlage“, ˙ werde nan ihr —*  — gewiß ſchenken, a S
10 doch eine Kleinigkeit und kaum der ede wert ſei 0  em
aber dieſe Kleinigkeiten im Laufe der Zeit 3U einer bedeutenden Summe
angewachſen waren, wären doch ernſtliche Bedenken über die Erlaubtheit
ihrer Handlungsweiſe In ihr aufgeſtiegen, und ob ſie nicht doch die
Pflicht habe, dieſe Summe zurückzuerſtatten.

Auch habe die Dienſtherrſchaft ihr, als ſie heiratete, noch ein
Geſchenk von 50 Kronen verabreicht, weil ſie ets 0 „treu und red
lich“ gedient habe Sie habe ES zwar angenommen, zweifle aber nach
dem Geſagten ehr, ob ſie * mit gutem Gewiſſen auch behalten dürfe
Wie wird der Beichtvater zu entſcheiden haben?

Wenn Delphina glaubte, da bei ihren Einkäufen Erſparte
für ſich behalten 3u dürfen, 0 ſtehen dieſer ihrer nit die Moral⸗


